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Mit gemeinsamen Kraften ein Grossereignis hewaltigen

Der Bericht des Bundesrates «Schweizeri-
sche Sicherheitspolitik im Wandel» tragt den
Anderungen der machtpolitischen Lage in
Europa Rechnung. Ein globaler, nuklearer
Schlagabtausch oder grosse, raumgreifende
Angriffe gegen Westeuropa sind zurzeit we-
nig wahrscheinlich. Fiir die in der «Ara kalter
Krieg» im Rahmen der Gesamtverteidigung
geschaffenen Mittel sind neue Vorgaben defi-
niert worden:

e Die Bestdande von Armee und Zivilschutz
sind je um rund einen Drittel reduziert worden
e Im Bereich der Katastrophenhilfe sind fiir
die Zusammenarbeit neue Schwergewichte
gesetzt worden.

Anhand des Szenarios: «Flugzeugabsturz»
wird aufgezeigt, wie aufgrund von vorsorgli-
chen Planungen, die im Rahmen «Armee 95»,
«Zivilschutz 95» oder «Feuerwehr 2000» neu
strukturierten Organisationen sich ergénzen
und effizient zusammenarbeiten.

Anderungen des Bedrohungsbildes

Das nach dem zweiten Weltkrieg einsetzende
Wettriisten hat bis zur Wende Ende der acht-
ziger Jahre zu dem in Figur 1 auf der linken
Seite dargestellten Bedrohungsbild geflihrt.

e Die Welt war zweigeteilt und wurde durch
die zwei Supermachte beherrscht.

e Fir die entlang des «Eisernen Vorhangs»
stationierten mechanisierten Truppen be-
standen Planungen fiir raumgreifende An-
griffe.

e Das grosse Potential an Nuklearwaffen und
die Moglichkeit, jeden Punkt der Erde mit
Fernwaffen zu erreichen, wurde als Bedro-
hung fiir die gesamte Menschheit empfunden.

Das Uber Jahrzehnte geflihrte gigantische
Wettrlisten hat die Superméchte ausgeblutet.
Finanziell und technologisch haben die Verei-
nigten Staaten die Sowjetunion ausmano-
vriert und mattsetzen kénnen. Das gelang al-
lerdings nur auf Kosten der eigenen riesigen
Staatsverschuldung. Der Zerfall der Sowjet-
union und die deutsche Wiedervereinigung

Von Major Fritz Maurer, Bassersdorf

haben eine grundlegend neue machtpoliti-
sche Lage geschaffen. In Europa ist ein gros-
ser, «aus dem Stand» geflihrter terrestrischer
Angriff nicht mehr moéglich. Die Kréfte flir den
Angriff missten in monatelangem Aufmarsch
zuerst wieder bereitgestellt werden.

In Figur 1 ist rechts das Bedrohungsbild nach
dem Zerfall der sogenannten «bipolaren
Welt» dargestellt:

e Die weltweit ausgetragenen lokal begrenz-
ten Konflikte werden von uns nicht mehr als
direkte Bedrohung flir unser Land empfun-
den.

e Vermehrte Aufmerksamkeit finden die na-
tur- und zivilisationsbedingten Katastrophen.
Unser moderner Industriestaat mit seiner
grossen Bevodlkerungs- und Besiedlungs-
dichte wird immer verwundbarer. Anlagen der
Hoch- und Grosstechnologie vergrossern das
Gefahrenpotential.

Symbolisch sind rechts in Figur 1 folgende
mogliche Grossereignisse dargestellt:

e Grossunfall Zugsungliick, Flugzeugabsturz
o Naturkatastrophe Uberschwemmung, Erd-
rutsche, Erdbeben

e Grosstechnologiekatastrophe Chemieun-
fall, Nuklearunfall mit Verstrahlung, Bruch
einer Talsperre usw.

Das Gefahrenpotential ist flir jede Stadt oder
Gemeinde, je nach Standort, Art der Ver-
kehrsachsen oder Art der Industrie verschie-
den.

Bewaltigung eines Unfalles

Eine Unfallsituation wird routineméssig von
den Pikettdiensten gemeistert. In der Regel
entsteht kein Handlungsbedarf auf Stufe Ge-
meinde.

Figur 2

Unfall
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Uber eine der Notrufnummern:

Telefon 117 = Polizeinotruf

Telefon 118 = Feuerwehrnotruf

Telefon 144 = Sanitatsnotruf — diese Num-
mer ist nicht in allen Kantonen in Betrieb)
wird die Verbindung zur Notrufzentrale her-
gestellt und der Unfall gemeldet. Fiir den An-
rufer ist es weniger wichtig, ob er die Nummer
117 oder 118 wahlt, wichtig ist eine moglichst
genaue Schilderung der Unfallsituation. Als
Merkregel dient das in den Samariterkursen
instruierte Meldeschema mit den «sechs W».
Aus dem Beispiel in Figur 2 ist ersichtlich,
dass neben der Polizei und der Ambulanz
auch die Feuerwehr und das stromliefernde
Werk auf dem Unfallplatz benétigt wird. Die
beschéadigte Stromleitung bedingt Massnah-
men, der eingeklemmte Verletzte muss befreit
werden und es miissen Ol- und Chemiewehr-
mittel der Feuerwehr eingesetzt werden. Auf-
grund einer prazisen Meldung an die Notruf-
zentrale kann der Dienstleistende alle beno-
tigten Einsatzkréfte sofort aufbieten oder die
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voraussichtlich bendtigte Verstarkung vor-
orientieren.

Die auf dem Unfallplatz eintreffenden Chefs
der Pikettdienste haben die Kompetenz —
nach Beurteilung der Lage auf dem Unfall-
platz —, allféllig bendtigte Verstarkung der
nachsthdheren Stufe:

e Nachbarfeuerwehr oder Mittel der Stitz-
punktfeuerwehr,

e zusiatzliche Mittel der Kantonspolizei,

e Akutspital usw.

direkt anzufordern. Die Pikettdienste der Poli-
zei, Feuerwehr und der Sanitét sind einsatzer-
fahrene Organisationen, die neu auch in Zei-
ten erhohter Gefahr (aktiver Dienst) moglichst
lange ihre Dienstleistungen erbringen sollen.
So werden beispielsweise wichtige Funktio-
nen dieser Dienste durch Dispensationen von
Wehrpflichtigen oder Freistellung von Zivil-
schutz-Dienstpflichtigen derart besetzt, dass
Teile der Pikettdienste auch bei Mobilma-
chung der Armee und Gesamtaufgebot des
Zivilschutzes ihre Aufgaben weiterhin wahr-
nehmen kénnen.

Bewaltigen eines
Grossereignisses

(siehe die Liste mit Begriffsbestimmungen)

Reichen die personellen und materiellen Mit-
tel der Pikettdienste zur Bewdltigung eines
Ereignisses nicht aus, so gelangen zusétzli-
che Mittel und Fihrungsstrukturen zum Ein-
satz. Diese sind teilweise in der «Ara des kal-
ten Krieges» im Rahmen der Gesamtverteidi-
gung geschaffen worden und werden nun den
neuen Verhaltnissen angepasst.

Fir die Vorbereitung der Katastrophenhilfe
und die Bewdltigung von Katastrophenlagen
sind primér die Gemeinden und die Kantone
zustandig. Krisensituationen sollen durch
enge Zusammenarbeit der zivilen Gemeinde-
fihrung mit der Feuerwehr, Teilen des Zivil-
schutzes und andern kommunalen und regio-
nalen Partnern gemeistert werden. Der Bund
leistet bei Bedarf — auf Gesuch von kantona-
len Behorden hin — subsididre Hilfe, indem er
speziell ausgebildete und ausgeriistete For-
mationen der Armee, z B Rettungstruppen,
zur Verfligung stellt.

ZUSAMMENARBEIT VON FEUERWEHR
UND ZIVILSCHUTZ
Neuausrichtung der Feuerwehr

Das Zivilschutzbild sieht vor, dass in Zeiten
aktiven Dienstes nicht mehr Formationen des
Zivilschutzes, sondern die Feuerwehren fir
die Brandbekdmpfung zustdndig sind. Ins-
kiinftig kommt es bei einem Schadenereignis
nach Gesamtaufgebot des Zivilschutzes zu
folgender grundsatzlicher Arbeitsteilung:

Die Feuerwehr ist zustandig fur:

e Bekdampfen von Branden und Verhindern
von Brandiibergriffen

e Rettungen aus Brand- und Rauchzonen

e Wahrnehmen von Ol- und Chemiewehrauf-
gaben

Der Zivilschutz ist zusténdig fiir:

e Bauliche Verstdrkung und Einrichten von
Behelfsschutzbauten

e Offnen und Offenhalten von Verkehrsach-
sen

e Orten und Bergen von Verschiitteten und
Eingeschlossenen

e Bauliche Instandstellungsarbeiten
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Gemeinsame Aufgaben sind:
e Realisierung der von der Feuerwehr ge-
planten hydrantennetzunabhdngigen Lésch-

wasserversorgung
e Sicherstellen der Nottrinkwasserversor-
gung

e Sanitdtsdienstliche Massnahmen auf Scha-
denpléatzen (lebensrettende Sofortmassnah-
men, Betrieb von Verletztennest, Patienten-
transporte usw).

Fir die Reorganisation der Feuerwehren wur-
den kantonale Modelle mit Vorgaben fiir die
Alarmierung und Ausristung der Ortsfeuer-
wehren sowie der sogenannten Stiutzpunkt-
feuerwehren erarbeitet. Im Kanton Zirich
wird beispielsweise eine gemdiss Konzept
«Feuerwehr 2000» ausgerustete Ortsfeuer-
wehr (oder Zusammenschluss kleiner Orts-
feuerwehren) Uber folgenden minimalen
Fahrzeugpark verfligen:

— Tankloschfahrzeug — Personentrans-

portfahrzeug
— Ol-/Chemiewehr- — Sanitatsgruppen-
fahrzeug fahrzeug
— Elektrogruppen- — Verkehrsgruppen-
fahrzeug fahrzeug

Jede Feuerwehr verfligt Giber eine Funkfixsta-
tion, alle Fahrzeuge sind mit einer Mobilfunk-
station ausgeristet und es konnen minde-
stens 10 Handfunkgeréte eingesetzt werden.
Die Stationierung der Mittel und das Alarmsy-
stem werden dabei so ausgelegt sein, dass
nachstehende Richtzeiten nach Auslésung
des Alarmes erreicht werden:

— Alarm Ausrlcken der ersten Feuer-

+5 Minuten wehrleute beim Depot

— Alarm Eintreffen des ersten Feuer-

+10 Minuten wehrfahrzeuges mit Atem-
schutzgeraten auf dem
Schadenplatz

— Alarm Tankléschfahrzeug auf dem

+15 Minuten Schadenplatz

— Alarm Allféllig bendtigte Mittel der

+30 Minuten  Stitzpunktfeuerwehr  sind

auf dem Schadenplatz

Eine gemass Konzept «Feuerwehr 2000» voll

ausgeristete Ziircher Stiitzpunktfeuerwehr

verfiigt Uiber folgende zusétzliche Fahrzeuge:

— Kommandofahrzeug

— Universalloschfahrzeug (fiir Wasser-,
Loschpulver- oder Schaummitteleinséatze)

— Autodrehleiter — Ol-/Chemie- und
Strahlenwehrfahr-
zeug

— Materialtransport-
fahrzeug

— Pionierfahrzeug

Nothilfeelemente des Zivilschutzes

Gestutzt auf die Vorgaben der Gemeindebe-
horde werden in den Zivilschutzorganisatio-
nen fir die Katastrophen- und Nothilfe die
nachstehenden Elemente geschaffen, die ge-
staffelt wie folgt verflgbar sind:
innert 1 Stunde: Teile des Stabes der Zivil-
schutzorganisation zur Sicherstellung
e einer ersten Fihrungsstruktur (Nachrich-
tendienst, Ubermittlung) und
e mit der Kompetenz, weitere ZS-Aufgebote
zu beantragen
innert 6 Stunden:
e weitere Teile des Stabes
e Teile von Einsatzformationen, z B:
— Rettungszug zur Unterstiitzung oder Ab-
16sung der Feuerwehr
— Personal fiir Bau und Betrieb von Funk-
und Telefonverbindungen

e ausgewdhlte Infrastruktur, z B:

— Schutzbauten fiir Notaufenthalt

— Betrieb von Kiichen usw.
in 24 -36 Stunden: Bei Bedarf restliche Teile
der Zivilschutzorganisation.

Mittel der Armee

Ausser flir Spontanhilfe darf eine zivile Orga-
nisation nicht direkt an militérische Instanzen
gelangen. Kantonale Behodrden richten ihre
Hilfegesuche an das Eidg Militardepartement.
Bundeshilfe ist immer subsididre Hilfe, das
heisst:

— Bei den zivilen Behorden liegen Entscheid
und Verantwortung fiir das WAS, WANN
und WO des militdarischen Hilfeeinsatzes

— Der Truppenkommandant ist dafiir zustan-

dig, WER er WIE zur Ausflihrung des zivilen

«Hilfeauftrages» einsetzt.

Ein Hilfegesuch an die Armee soll folgende

Angaben umfassen:

Art des Grossereignisses

Zeitpunkt und Ort (Koordinaten)

bereits eingesetzte zivile Mittel (personell,

materiell)

Spontanhilfe durch Truppe

mogliche Auftrdge fir die angeforderte

Truppe

— zivile Ansprechstelle (verantwortliche Per-
son, Standort)

— Treffpunkt flir Absprachen und Erkundung

Begriffsbestimmungen

Einsatzleiter Schadenraum

Mit der Leitung der Hilfs- und Rettungsmassnah-
men im Schadenraum beauftragte Person
Gemeindefiihrungsorgan

Behordenvertreter und Mitarbeiter der Gemein-
deverwaltung mit Stab von Fachleuten (Vertreter
von Feuerwehr, Zivilschutzorganisation, Ge-
meindewerke etc), die bei Grossereignissen fur
die Gemeindebehdrde Entscheide vorbereiten
und Hilfsmassnahmen koordinieren
Grossereignis

Ein in der Regel unerwartetes, grosses Scha-
denereignis, das die vorhandenen personellen
und materiellen Mittel der betroffenen Gemein-
schaft Uberfordert und den Einsatz der nachst-
hoheren Stufe notwendig macht

Katastrophe

In der Regel unerwartetes Ereignis, das so viele
Patienten und/oder Schaden verursacht, dass
die vorhandenen personellen und materiellen
Mittel der betroffenen Gemeinschaft liberfordert
sind und Hilfe von aussen notwendig ist
Nothilfe

Bergen und Leisten der lebensrettenden Sofort-
massnahmen

Notrufzentrale

Sténdig mit Fachpersonal besetzte, mit Uber-
mittlungs- und Aufgebotseinrichtungen ausge-
ristete Zentrale zur Entgegennahme und Verar-
beitung von Unfallmeldungen und Hilferufen
Spontanhilfe

Sofortige Hilfeleistung an in Gefahr geratene
Personen, Tiere oder allenfalls Sachwerte durch
sich in der Na@he befindende Personen, Forma-
tionen oder Organisationen

Subsidiaritat (Prinzip der...)

Vermogen bei einem grossen Schadenereignis
die bereits im Einsatz stehenden zivilen Mittel
weder personell, materiell noch zeitlich die Si-
tuation zu meistern, so kdnnen auf Verlangen der
zivilen Behorden militdrische Verbdnde zum Ein-
satz gelangen

Unfall

Plotzliches, unerwartetes, durch Gewalteinwir-
kung verursachtes Ereignis, das zu Personen
oder Sachschaden fiihrt und mit 6rtlich vorhan-
denen Mitteln bewaltigt werden kann

SCHWEIZER SOLDAT 2/96



Figur 3

Wechselladebehiilter des
Katastrophenhilfe-Bataillons

Einsatzleitung
| Behdlter mit allen technischen
1 | Geriten fiir die "Fithrung vor

1 Ort" und fiir die Verbindung zu
| den Behorden.

| Chemie- und Strahlenschutz

M filr C g
2 | nisse oder Verstrahlungen
| (Entgiftungs- und Absperrma-
| terjal).

3 Unterstiitzung

pliitzen von je rund 5000 m?.

Pro Kata Hi Bat: - 3 Trigerfahrzeuge und ngSBSES Material Zuf(Eré;t’inzul?g
P er asxsausruslung z.B. zwel
- 11 Wechselladebehilter Wasserbecken mit 57 m° Inhalt).
| Wassertransport
Beleuchtung /Stromer | Mit dem Material kénnen 4000 | Brandeinsatz
4 Beleuchtung von drei Schaden- 5 Liter Wasser pro Minute bei 8 bar 6 | Erginzendes Material fur Feuer-

| Druck tiber eine Distanz von
(2 Stk.) | 1500 m geférdert werden.

| wehren zum Halten, Loschen
(2 Stk.) | oder Kiihlen bei Grossbrinden.

Uberschwemmung

7 Absperrmaterial und Material 8
zum Evakuieren von Personen

und Tieren.

Umweltschutz

Einsatz bei Olunfillen oder bei
anderen umweltbelastenden
Ereignissen (Grundwasser-
schutz etc.).

Sanitit
Material fiir erste sanitiitsdienst-
9 liche Versorgung. (Triage,
ambulante Behandlung, Zelte als
‘Witterungsschutz).

Bei bewilligtem Hilfegesuch kann das Militar-

departement je nach Lage, Standort und Art

des Grossereignisses folgende Truppen ein-

setzen:

— Bereitschaftskompanie der Rettungstrup-
pen

— Bereitschaftstruppen der Infanterie, Genie
oder Sanitat

— im Ausbildungsdienst stehende Schulen
und Truppen

— Formationen des neu geschaffenen Kata-
strophenhilfe-Regimentes

— Teile des EMD-Berufspersonales aus Fe-
stungswache, Zeughaus, Helikopterpiloten
usw.

Als Beispiel eines unter dem Gesichtspunkt

«sinnvolle Zusammenarbeit statt Doppelspu-

rigkeiten» erarbeiteten Losung ist in Figur 3

das in genormten Wechselladebehéltern ver-

ladene Spezialmaterial eines Katastrophen-

hilfebataillons aufgefiihrt. In Friedenszeiten

werden die Wechselladebehdlter dezentral

bei Stiitzpunktfeuerwehren oder beim Fe-

stungswachtkorps eingelagert. Sie stehen

diesen Organisationen ebenfalls zur Verfii-

gung und kénnen so bei Tag und Nacht innert

Stunden am gewiinschten Ort zum Einsatz

gebracht werden.

Beispiel eines
Katastrophenszenarios

Mit der «Analyse» von méglichen Katastro-
phenszenarien werden die voraussichtlichen
Bedirfnisse an die einzelnen Organisationen
abgeschétzt. Je nach Standort der Stadt oder
Gemeinde, der Erschliessung mit Verkehrs-
achsen oder der Industrialisierung ist das Ge-
fahrenpotential fiir die einzelnen Gemein-
schaften verschieden. Die nachstehende Fi-
gur 4 zeigt ein mégliches «Worst case-Szena-
rio» eines Flugzeugabsturzes in den Dorfkern
einer Gemeinde.

ABSCHATZUNG DER AUSWIRKUNGEN

In dem vom Regionalverkehr stark befahre-
nen Dorfkern sind mit Gemeindehaus, Feuer-
wehrdepot und Trafostation auch wichtige
Teile der Gemeindeinfrastruktur konzentriert.
Die Schaden an den Gebzuden und die Aus-
wirkung des Ereignisses auf die im Dorfkern
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betroffene Bevdlkerung lassen Art und Um-

fang der zu I6senden Probleme abschéatzen:

— Total drei Gebadude der Verwaltung sowie
ein Kindergarten und acht Privathduser
sind zerstort:

— die Anzahl der Opfer (Flugzeug, Dorfbe-
wohner und Passanten) ist nicht bekannt,

— es hat viele Verletzte und kaum ansprech-
bare, herumirrende Obdachlose,

— das Gemeindehaus ist ausgebrannt und die
Gemeindeverwaltung ist lahmgelegt,

— Das Feuerwehrdepot ist zerstort, die Orts-
feuerwehr ist ohne technisches Material,

Verwendete Unterlagen

— die Transformatorenstation ist beschadigt,
Teile der Ortschaft sind ohne Strom und
Wasser,

— die Verkehrsachse durchs Dorfzentrum ist
blockiert, der Stau fiihrt rasch zu einem re-
gionalen Verkehrschaos

Diese Annahmen zeigen rasch die Schwierig-
keiten und Grenzen einer vorsorglichen Pla-
nung. Je nach Zeitpunkt des Ereignisses, der
Wetterverhéltnisse, des genauen Ortes des
Schadenraumes usw. sind die Auswirkungen
sehr verschieden. Eine vorsorgliche Planung
kann deshalb nie in die Details gehen. Es geht
bei der Planung auf Stufe Gemeinde darum,
das «Chaos der ersten Stunde» moglichst
schnell in den Griff zu bekommen.

Grundlagen dazu sind:

— «Weisung der Gemeindebehdrde», die das
Aufgebot und die ersten Auftrage der kom-
munalen Partner regelt. Die richtigen Leute
missen rasch aufgeboten werden kénnen
und sie sollen wenige erste Auftrdage erhal-

ten, die genigend Spielraum fir lagege-
rechtes Handeln lassen.

— Listen des Schwergewichtsmateriales der
Feuerwehr, des Zivilschutzes, der Gemein-
dewerke, des Samaritervereines und Spitex
usw.

— Mietvereinbarungen mit Haltern von Last-
wagen und Baumaschinen

— Liste rasch beziehbarer Aufenthaltsrdaume
(Militdrunterkunft, eingerichtete Schutz-
raume usw)

— Checklisten fir die Information der Bevdl-
kerung und der Medien usw.
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T}rosseféignis: Zeitliche Phasen und
dreistufiger Einsatz der Mittel |

‘ Figur 5

Isolation
(Selbsthilfe)

€y
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herstellung
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E Regionale Einsatzmittel | ‘ Armee (subsidiiir)
? ‘ Pikettdienste |
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S
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@ | geschulte Helfer

Zeitliche Phasen beim Bewidltigen eines
Grossereignisses

Ein Grossereignis (Katastrophe) zeigt unab-
h&ngig von einer Ursache den in Figur 5 dar-
gestellten zeitlichen Ablauf. In den ersten Mi-
nuten sind die Betroffenen allein und auf sich
selbst gestellt.

ORGANISATION DES SCHADENRAUMES

Bei Auslosung des «Katastrophenalarmes»
Ubernimmt die Kantonspolizei die Koordina-
tion im Schadenraum. Nach einer ersten La-
gebeurteilung im Schadenraum wird anhand
Karte und Checklisten der Schadenraum in
Zonen und Verantwortungsbereiche aufge-
teilt.

Durch weitrdumige Verkehrsumleitung wird
ein «Ausserer Absperring» errichtet, der
wichtige Strassen fiir die Einsatzfahrzeuge

der Feuerwehr und die Ambulanzen offen halt.
Der «Sicherheitsring» umschliesst die ei-
gentliche Schaden- und Gefahrenzone. Diese
wird markiert und abgesperrt. Zutritt haben
nur Einsatzkréfte mit entsprechenden Schutz-
und Rettungsmittein.

Der «Innere Absperring» wird maéglichst un-
durchdringlich um den Schadenplatz derart
angelegt, dass bei wenigen Pforten eine
strenge Ein- und Ausgangskontrolle sicher-
gestellt werden kann. Innerhalb des «/nneren
Absperringes» sollen die Einsatzkrafte unbe-
hindert Mittel bereitstellen, zirkulieren und ar-
beiten kdnnen.

Der KP Front (Kommandoposten) der Kan-
tonspolizei dient der Koordination und Infor-
mation aller im Einsatz stehenden Organi-
sationen (Polizei, Feuerwehren, Zivilschutz,
Sanitatsdienste, Werke usw).

Den Einsatzdiensten werden eigene Warte-
und Bereitschaftsrdaume zugewiesen. Uber
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den Treffpunkt werden ankommende Retter

und Hilfskréfte eingewiesen.

Der KP Riickwartiges entlastet den KP Front

von logistischen Belangen sowie Aufgaben

wie

— Information

— Betreuung von Angehdrigen

— ldentifikation

— Gestaffelte Bereitstellung von Abldsungen

usw.

Die Sanitatshilfsstelle besteht aus drei orga-

nisatorischen Rdumen:

— Triage fiir Grobdiagnose und Festlegen der
Behandlungsdringlichkeit

— Behandlungs- und Lagerstellen fiir lebens-
rettende Noteingriffe und das Erstellen der
Transportfahigkeit

— Verladeraum mit Verladestelle fiir Ambu-
lanzen und Rettungshelikopter.

Zur Sammelstelle werden Obdachlose, Un-

verletzte (die vorlibergehend ihre Hauser ver-

lassen missen) oder ambulant Behandelte

gewiesen. Eine Sammelstelle soll folgende

Maoglichkeiten bieten:

Benachrichtigung von Angehdrigen

Aufnahme von Personalien

— Abgabe einfacher Verpflegung

— Aufenthalts- und Ruherdume.

In unserem Beispiel ist die Sammelstelle in

einem Schulhaus mit Turnhalle, Militdrunter-

kunft und Militarkiiche sowie offentlichem

Schutzraum eingerichtet.

In der Informationsstelle werden die Medien

betreut und laufend informiert.

Fir den Aufbau des Schadenraumes und die

Aufnahme der Tatigkeiten ist nachstehender

Ablauf denkbar. Es sind Annahmen, denn

Uber das, was wie effektiv machbar ist, ent-

scheidet die «Lage vor Ort». Wenn ein vor-

sorglich erarbeitetes generelles Einsatzkon-

zept vorliegt,

— das von den Partnern gemeinsam erarbei-
tet,

— in der Kaderausbildung geschult und

— in Stabskursen und Ubungen periodisch
repetiert und verfeinert wird,

dann sind die optimal moéglichen Vorausset-

zungen geschaffen.

Nach Eintreffen der Meldungen bei den Not-
rufzentralen werden die Pikettdienste und die
fir die Bewaltigung von Grossereignissen
vorgesehenen Fiithrungsstabe alarmiert. Ge-
mass Alarmierungskonzept werden rasch-
moglichst auch die regionalen Mittel (Nach-
bar- und Stitzpunktfeuerwehren, allenfalls
Teile von Berufsfeuerwehren, Spitalambu-
lanzen, Rettungshelikopter etc) aufgeboten.
In den Spitdlern wird die Aufnahme von Pa-
tienten vorbereitet.
Die Chefs der eintreffenden Pikettdienste be-
ginnen —nach erster eigener Lagebeurteilung
—und entsprechend der vorhandenen perso-
nellen und materiellen Mittel dort mit ihrer Ar-
beit, wo sie in ihrem Fachbereich eine effi-
ziente erste Einsatzmdglichkeit sehen. Fir
eine rasche Koordination und fiir das Einrich-
ten der ersten Fiihrungsstruktur ist die Kan-
tonspolizei zusténdig. Sie bringt die perso-
nellen und materiellen Mittel zum Schaden-
raum:

— ein Kommandoshelter auf Lastwagen (Kt
Ziirich) als erster Standort des Einsatzlei-
ters

— Verkehrspolizisten, die den «Ausseren Ab-
sperring» aufbauen und dessen Zielset-
zung durchsetzen

— erste, auch optisch entsprechend gekenn-
zeichnete Chefs, die mit den notwendigen
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Verbindungsmitteln und Checklisten verse-
hen, die Verantwortungsbereiche im Scha-
denraum (z B Treffpunkt, Information, Sani-
tatshilfsstelle etc) einrichten, jalonieren
und betreiben helfen.

Feuerwehraufgaben sind:

e Antragsrecht fir das Aufgebot zusétzlich
als notwendig erachteter Verstarkung. Falls
nicht bereits erfolgt, kann zum Beispiel der
Feuerwehreinsatzleiter das Aufgebot jenes
Teiles des Gemeindeflihrungsorganes veran-
lassen, der Uber weitere Aufgebotskompeten-
zen (zum Beispiel fiir die Katastrophenhilfe-
Elemente des Zivilschutzes, die Gemeinde-
werke etc) verflgt

e Retten in Brand- und Rauchzonen mit ent-
sprechender Sicherung der eingesetzten
Feuerwehr-Rettungskréfte

e Lagegerechtes Integrieren der eintreffen-
den Feuerwehrverstarkung und des neu zu-
gefiihrten Materiales

e Aufbau des Wassertransportes zur Sicher-
stellung der Léschwasserversorgung

e Vermeiden von Brandiibergriffen

Halten und Ldschen

Absperrdienstam «Inneren Sicherungsring»
Mithilfe beim Offnen von Hindernissen

Aufgaben fiir Zivilschutz-Nothilfeelemente:

e Unterstlitzung der zivilen Fihrung (Ge-

meindeflihrungsstab)

— Verarbeiten von Nachrichten

— Aufbau und Betrieb von Funk- und Telefon-
verbindungen

e Mithilfe bei der Aufnahme und Betreuung

von Obdachlosen

e Unterstlitzung und Ablosung von Teilen der
Feuerwehr durch Zivilschutzpflichtige des
Rettungsdienstes (zum Beispiel flr Absperr-
dienst, Unterstlitzung beim Wassertransport,
Rdumen von Hindernissen, Transport von
Verletzten, erste Instandstellungsarbeiten etc)
e Organisation der Verpflegung fiir die Ein-
satzkréfte

e Verfligbarmachung (Einmieten) von Motor-
fahrzeugen, allenfalls Baumaschinen.
Einsatz des Militdrs (im Rahmen der «Spon-
tanhilfe» fur Stunden bis héchstens Tage):

e Ablésung der Feuerwehren und Polizei fiir
Absperrungen und Bewachung

e Transporte

Fir den Einsatz weiterer Truppen kann—wenn
die zivil einsetzbaren Mittel personell, mate-
riell oder zeitlich nicht ausreichen — von den
kantonalen Behdrden ein Hilfegesuch einge-
reicht werden. Uber das ganze Jahr verteilt,
steht stets eine Bereitschaftskompanie der
Rettungstruppen im Wiederholungskurs. Sie
kann an ihrem WK-Standort innert Stunden in
Marsch gesetzt werden und bringt Losch-,
Pionier- und Rettungsmaterial sowie allenfalls
Baumaschinen mit. Die Einheit ist motorisiert
und kann nach dem Abladen Transportkapa-
zitaten zur Verfligung stellen.

Das Katastrophenhilfe-Regiment ist eine
Alarmformation. Das Regiment oder Teile da-
von kénnen ebenfalls innert Stunden aufge-
boten und ohne Beanspruchung der fir das
Mobilisieren Ublichen Mobilmachungsorga-
nisation mit lagegerechter Zusatzausriistung
marschbereit gemacht werden. Im Schaden-
raum wird einer militdrischen Formation ein

eigener, moglichst klar abgegrenzter Einsatz-
raum und Verantwortungsbereich zugeteilt.
Die Truppe hat den Vorteil, dass sie logistisch
unabhéngig ist, das heisst sie hat eine eigene
Kiche, versorgt sich selbst mit Material und
Treibstoff usw. Gegenseitige Unterstellung
von zivilen und militdrischen Formationen
sind zu vermeiden. Es ist zweckmassig, wenn
dem militarischen Kommandanten ein mit den
lokalen Verhéltnissen (Ortlichkeit, Behérden)
vertrauter ziviler Berater zur Verfligung ge-
stellt wird.

Beim Einsatz von Truppen in der spéateren
Phase der Instandstellung wird darauf geach-
tet, dass das zivile Gewerbe nicht konkurren-
ziert wird.

SCHLUSSBEMERKUNG

Im Rahmen der Existenzsicherung wurden
zur Meisterung der Folgen von Katastrophen
und Konflikten fir die vorhandenen Mittel:
Feuerwehren, Zivilschutz, Armee und weiterer
Partner wie zum Beispiel Rettungsdienste
(Samariterverein, REGA) neue Vorgaben de-
finiert. Angestrebt wird ein lagegerechter Ein-
satzim Verbund. Voraussetzungen sind dazu:
e die partnerschaftliche Zusammenarbeit bei
den organisatorischen Vorbereitungen (vor-
sorgliche Planungen, Abstimmen der Ausri-
stung und Ausbildung etc)

e sowie das Bereitstellen ausreichender Fi-
nanzen fir die notwendigen Beschaffungen
und das Erarbeiten und Halten eines guten
Ausbildungsstandes.

Relax. Das gute Getiihl,
sich durch nichts
aus der Ruhe bringen zu lassen.

= -relax
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	Mit gemeinsamen Kräften ein Grossereignis bewältigen

